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Hiermit bitte ich um Aufnahme als Mitglied in die Stuttgarter Rudergesellschaft von 1899 e.V.

Persönliche Daten

Name: Vorname:

Geburtsdatum: männlich weiblichGeschlecht:

Straße: Adresszusatz:

PLZ: Wohnort:

Telefon: E-Mail:

Ich kann 200m frei schwimmen:

Mitgliedschaft in anderen Rudervereinigungen (aktuell und beendet)

Vereinsname, Ort Zeitraum

Mitgliedsstatus

Ich bitte um Aufnahme in die Stuttgarter Rudergesellschaft von 1899 e.V. ab dem 01. als

aktives Mitglied Jugendmitglied (bis 18 Jahre) Azubis/Studierende

auswärtiges Mitglied passives Mitglied Familienmitglied

Die Mindestmitgliedschaftsdauer beträgt 1 Jahr. Mit der Unterschrift erkenne ich die Satzung und die Ruderordnung der 
Stuttgarter Rudergesellschaft von 1899 e.V an. Ich bin damit einverstanden, dass die Stuttgarter Rudergesellschaft von 1899 e.V. 
meine personenbezogenen Daten, entsprechend den geltenden gesetzlichen Regelungen, zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung elektronisch speichert und verarbeitet. 
Über  meine Aktivitäten im Verein darf in vereinseigenen Medien in Wort und Bild berichtet werden.

Datum: Unterschrift:

Erklärungen der / des Erziehungsberechtigten

Ich bestätige die Angaben meines Sohns/meiner Tochter im Aufnahmeantrag. Ich erkläre, dass ich mit der Mitgliedschaft meines 
Sohns/meiner Tochter in der  Stuttgarter Rudergesellschaft von 1899 e.V und den damit verbundenen Verpflichtungen 
einverstanden bin.

Telefon:

Unterschrift:Datum:

E-Mail:
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Der Mitgliedsbeitrag wird entsprechend den jeweils geltenden Regelungen der Stuttgarter Rudergesellschaft erhoben. Neben 
dem Mitgliedsbeitrag sind Mitglieder zu Arbeitsdiensten verpflichtet. 

Mitgliedsbeitrag

Aktives Mitglied: 29,00 EUR / Monat Passives Mitglied: 17,00 EUR / Monat

Jugendmitglied (bis 18 Jahre): 17,00 EUR / Monat Familienbeitrag: 46,50 EUR / Monat (Ehepaar + Ki. bis 18 J.)

Azubis/Studierende: 17,00 EUR / Monat weiteres Kind ab 18 Jahre: 11,00 EUR / Mon.

Auswärtiges Mitglied: 7,50 EUR / Monat Ehepartner aktives Mitglied: 17,50 EUR / Mon.

Einzugsermächtigung

Kontoinhaber:

IBAN:

BIC-SWIFT: Bank:

Datum: Unterschrift:

Ich bin damit einverstanden, Mitgliedsbeiträge und andere Forderungen der Stuttgarter Rudergesellschaft, bis auf Widerruf, 
durch das SEPA-Lastschriftverfahren von folgendem Konto einziehen zu lassen:

Hinweise zum SEPA-Lastschriftverfahren

Die Mitgliedsbeiträge ziehen wir mit einer SEPA-Lastschrift zu der Gläubiger-Identifikationsnummer DE92ZZZ00000633760 vom 
angegebenen Konto jeweils am 05. Januar, 05. April, 05. Juli und 05. Oktobers ein. Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende 
oder einen Feiertag, verschiebt sich der Fälligkeitstag auf den nächsten Werktag. 
Als Mandat für die SEPA-Lastschrift dient dabei die Mitgliedsnummer.

Auszug aus der Vereinssatzung

§ 8 Aktive Mitglieder  
Aktive Mitglieder sind Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Sie ha-ben alle in der Satzung niedergelegten Rechte 
und Pflichten. Sie sind zur Benutzung aller Einrichtungen des Vereins nach den geltenden Bestimmungen berechtigt und haben 
in der Mitgliederversammlung Stimmrecht. 
  
§ 9 Jugendmitglieder  
Jugendmitglieder sind Personen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Mit Vollendung des 18. Lebensjahres werden sie 
automatisch aktive Mitglieder. Sie bilden die Vereinsjugend und sind die eigenständige Jugendorganisation des Vereins. Für die 
Vereinsjugend ist die Jugendordnung bindend. [...] Die Jugendmitglieder haben keinen Anteil am Vereinsvermögen. Sie sind 
berechtigt, nach den geltenden Bestimmungen der Ruder-und Hausordnung das Vereinseigentum zu benutzen. 
  
§ 10 Passive Mitglieder  
Passive Mitglieder sind Personen, die den Vereinszweck fördern, aber den Ruder-sport selbst nicht ausüben. Sie haben keinen 
Anteil am Vereinsvermögen. Sie sind berechtigt, nach den Bestimmungen der Hausordnung die Vereinsräume, nicht jedoch die 
Sportgeräte zu benutzen. Sie haben Zutritt zu allen Vereinsveranstaltungen, insbesondere auch zu den Mitglieder-
versammlungen, an denen sie aber nur beratend, ohne Stimmrecht teilnehmen können. 
  
§ 11 Auswärtige Mitglieder  
Auswärtiges Mitglied kann werden, wer nicht nur vorübergehend seinen Lebensmittelpunkt außerhalb einer Entfernung von 
100 km Luftlinie vom Vereinssitz hat. Nach Rückkehr in den direkten Einzugsbereich des Vereins wird er/sie sofort wieder aktives 
oder passives Mitglied. Ansonsten sind auswärtige Mitglieder aktiven Mitgliedern gleichgestellt. 
Aktive Mitglieder anderer Rudervereine können auf Antrag durch den Vorstand auswärtigen Mitgliedern gleichgestellt werden. 
Über eine eventuelle Benutzung der Sportgeräte entscheidet der Vorstand.
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Hiermit bitte ich um Aufnahme als Mitglied in die Stuttgarter Rudergesellschaft von 1899 e.V.
Persönliche Daten
Geschlecht:
Mitgliedschaft in anderen Rudervereinigungen (aktuell und beendet)
Vereinsname, Ort
Zeitraum
Mitgliedsstatus
Ich bitte um Aufnahme in die Stuttgarter Rudergesellschaft von 1899 e.V. ab dem 01.
als
Die Mindestmitgliedschaftsdauer beträgt 1 Jahr. Mit der Unterschrift erkenne ich die Satzung und die Ruderordnung der  Stuttgarter Rudergesellschaft von 1899 e.V an. Ich bin damit einverstanden, dass die Stuttgarter Rudergesellschaft von 1899 e.V. meine personenbezogenen Daten, entsprechend den geltenden gesetzlichen Regelungen, zum Zwecke der Mitgliederverwaltung elektronisch speichert und verarbeitet.
Über  meine Aktivitäten im Verein darf in vereinseigenen Medien in Wort und Bild berichtet werden.
Erklärungen der / des Erziehungsberechtigten
Ich bestätige die Angaben meines Sohns/meiner Tochter im Aufnahmeantrag. Ich erkläre, dass ich mit der Mitgliedschaft meines Sohns/meiner Tochter in der  Stuttgarter Rudergesellschaft von 1899 e.V und den damit verbundenen Verpflichtungen einverstanden bin.
Der Mitgliedsbeitrag wird entsprechend den jeweils geltenden Regelungen der Stuttgarter Rudergesellschaft erhoben. Neben dem Mitgliedsbeitrag sind Mitglieder zu Arbeitsdiensten verpflichtet. 
Mitgliedsbeitrag
Aktives Mitglied:
29,00 EUR / Monat
Passives Mitglied:	
17,00 EUR / Monat
Jugendmitglied (bis 18 Jahre):
17,00 EUR / Monat
Familienbeitrag:
46,50 EUR / Monat (Ehepaar + Ki. bis 18 J.)
Azubis/Studierende:
17,00 EUR / Monat
weiteres Kind ab 18 Jahre:
11,00 EUR / Mon.
Auswärtiges Mitglied:
7,50 EUR / Monat
Ehepartner aktives Mitglied:
17,50 EUR / Mon.
Einzugsermächtigung
Ich bin damit einverstanden, Mitgliedsbeiträge und andere Forderungen der Stuttgarter Rudergesellschaft, bis auf Widerruf, durch das SEPA-Lastschriftverfahren von folgendem Konto einziehen zu lassen:
Hinweise zum SEPA-Lastschriftverfahren
Die Mitgliedsbeiträge ziehen wir mit einer SEPA-Lastschrift zu der Gläubiger-Identifikationsnummer DE92ZZZ00000633760 vom angegebenen Konto jeweils am 05. Januar, 05. April, 05. Juli und 05. Oktobers ein. Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende oder einen Feiertag, verschiebt sich der Fälligkeitstag auf den nächsten Werktag.
Als Mandat für die SEPA-Lastschrift dient dabei die Mitgliedsnummer.
Auszug aus der Vereinssatzung
§ 8 Aktive Mitglieder 
Aktive Mitglieder sind Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Sie ha-ben alle in der Satzung niedergelegten Rechte und Pflichten. Sie sind zur Benutzung aller Einrichtungen des Vereins nach den geltenden Bestimmungen berechtigt und haben in der Mitgliederversammlung Stimmrecht.
 
§ 9 Jugendmitglieder 
Jugendmitglieder sind Personen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Mit Vollendung des 18. Lebensjahres werden sie automatisch aktive Mitglieder. Sie bilden die Vereinsjugend und sind die eigenständige Jugendorganisation des Vereins. Für die Vereinsjugend ist die Jugendordnung bindend. [...] Die Jugendmitglieder haben keinen Anteil am Vereinsvermögen. Sie sind berechtigt, nach den geltenden Bestimmungen der Ruder-und Hausordnung das Vereinseigentum zu benutzen.
 
§ 10 Passive Mitglieder 
Passive Mitglieder sind Personen, die den Vereinszweck fördern, aber den Ruder-sport selbst nicht ausüben. Sie haben keinen Anteil am Vereinsvermögen. Sie sind berechtigt, nach den Bestimmungen der Hausordnung die Vereinsräume, nicht jedoch die Sportgeräte zu benutzen. Sie haben Zutritt zu allen Vereinsveranstaltungen, insbesondere auch zu den Mitglieder-versammlungen, an denen sie aber nur beratend, ohne Stimmrecht teilnehmen können.
 
§ 11 Auswärtige Mitglieder 
Auswärtiges Mitglied kann werden, wer nicht nur vorübergehend seinen Lebensmittelpunkt außerhalb einer Entfernung von 100 km Luftlinie vom Vereinssitz hat. Nach Rückkehr in den direkten Einzugsbereich des Vereins wird er/sie sofort wieder aktives oder passives Mitglied. Ansonsten sind auswärtige Mitglieder aktiven Mitgliedern gleichgestellt.
Aktive Mitglieder anderer Rudervereine können auf Antrag durch den Vorstand auswärtigen Mitgliedern gleichgestellt werden. Über eine eventuelle Benutzung der Sportgeräte entscheidet der Vorstand.
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